
Öffentliche Bekanntmachung 

des Amtes Geest und Marsch Südholstein 

für die Gemeinde Holm 

 über die Sitzung der Gemeindevertretung Holm (öffentlich)  

 am Donnerstag, den 26.09.2019 um 20:00 Uhr  

 im Haus der Gemeinde, Schulstraße 12, 25488 Holm  

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

1 Bericht des Bürgermeisters 
  
2 Berichte der Ausschussvorsitzenden 
  
3 Einwohnerfragestunde 
  
4 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Nieder-

schrift der letzten Sitzung 
  
4.1 Antrag auf Änderung der Niederschrift zur  Gemeindevertretung am 

27.6.2019 
  
5 Information über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen im 1. 

Halbjahr 2019 
  
6 Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen 
  
7 Prüfung der Jahresrechnung 2018 und Feststellung der Ergebnisses 

für die Gemeinde Holm 
  
8 Jahresrechnung 2018 DRK Kindertagesstätte Holm 
  
9 Erweiterung der Grundschule Holm einschließlich der Betreuungs-

schule; hier: Bereitstellung von Haushaltsmitteln 
  
10 Benutzungsentgelt Dörpshus Holm 
  
11 Aufwandsentschädigung für Wahlhelfer 
  
12 Beteiligungsmöglichkeiten  an der Schleswig-Holstein Netz AG 
  
13 Entscheidung über den Sitz des Amtes Geest und Marsch Südhol-

stein 
  
14 Gewährung einer Ausfallbürgschaft zugunsten des TSV Holm für die 

Zwischenfinanzierung zum Ausbau des Baseballplatzes 



   

  
15 Anpassung des Zuschusses an den TSV Holm für den Ausbau des 

Baseballplatzes 
  
16 Errichtung von öffentlichen Ladesäulen für E-Autos in Holm; hier: An-

trag der SPD-Fraktion 
  
17 Verschiedenes 
  

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil 

18 Beitrags-, Grundstücks-, Bau- und Steuerangelegenheiten, Personal-
angelegenheiten 

  

Öffentlicher Teil 

19 Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Sitzungsteil gefassten Be-
schlüsse 

  
 
 
 
 
Amt Geest und Marsch Südholstein 
Der Amtsdirektor 
Gez. Jürgensen  
Herr Bürgermeister 
 
 

Unter Punkt 3 können Fragen zu Beratungs-
gegenständen oder anderen Angelegenheiten 
der örtlichen Gemeinschaft gestellt und Vor-
schläge oder Anregungen unterbreitet wer-
den. Das Fragerecht steht allen Einwohnerin-

nen und Einwohnern zu. 
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